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Es steht heute noch nicht fest, wie vielen Betagten es tatsächlich

möglich sein wird, in die Ferien zu reisen, so dass noch keine
Zahlen veröffentlicht werden können. Da mehr Anfragen ein-

gingen als Angebote, werden auch zum Leidwesen der Stiftung
Enttäuschungen nicht zu vermeiden sein. Wir sind jedoch über-

zeugt, dass das manchem geplagten alten Menschen unerwartete
Geschenk viel Freude bereiten und den grossen Aufwand zweifei-
los lohnen wird. Ueber das endgültige Ergebnis werden wir un-
sere Leser zu gegebener Zeit gerne orientieren.

Schweizerische Sozialgesetzgebung 1960

Unter diesem Titel hat das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit in Bern wieder, wie im Vorjahr, eine handliche und
übersichtliche Sammlung aller im Jahre i960 erschienenen eid-

genössischen und kantonalen Erlasse auf dem Gebiete des Sozial-
rechts herausgegeben. Im Interesse einer Verminderung des Um-
fanges und der Kosten sind einzelne Erlasse untergeordneter Be-

deutung nur dem Titel nach aufgeführt; in diesen Fällen ist je-
doch, wie übrigens nach Möglichkeit bei allen übrigen Erlassen,
stets die Quelle angegeben, so dass das Auffinden der Original-
texte keine Schwierigkeiten bereitet. Das Buch bildet ein wert-
volles Nachschlagwerk für alle Sozialarbeiter. (Polygraphischer
Verlag AG, Zürich 1961, 239 Seiten, broschiert, Fr. 18.80.)

Aide aux personnes âgées

Ew y'rfwwVf 1961 r»! (1 Rcwzr Lz Tmè»te Co»/<?V<?«rr /«ter-
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Ifzzrwor Te re gro/zgr.

Le groupe comprenait environ 90 membres appartenant à 21

pays. La moitié d'entre eux étaient des administrateurs et des

professionnels de la protection sociale, s'occupant directement des

personnes âgées, et de programmes et activités ayant trait aux
exigences de ces dernières. L'autre moitié comprenait des mem-
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